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Die wirtschaftlichen
Auswirkungen des
Rauchverbots kön-

nen fürs Gastgewerbe
massiv werden. Dann

sind auch viele Ar-
beitsplätze in Gefahr.

D
ie wirtschaftlichen
Auswirkungen des
RauchverbotsimGast-
gewerbe werden sich

erst im Laufe dieses Jahres wirklich
zeigen. Was es heissen kann, die
Gäste zum Qualmen vor die Türe
oder im besseren Fall in den abge-
schlossenen Raucherraum zu schi-
cken, zeigt aber bereits die Erfah-
rung im Kanton Bern. Dort gilt seit
letztem Juli die kantonale Verord-
nung zum Schutz vor Passivrau-
chen. GastroBern-Präsident Casi-
mir Platzer ist schockiert von den
Folgen:ImDurchschnittseiimKan-
ton Bern der Umsatz in der Gastro-
nomie um 7 Prozent zurückgegan-
gen–konjunkturbereinigt.Dasent-
spräche bei einem Gastronomie-
umsatz im Kanton Bern von
2,17 Mia. Franken pro Jahr 152 Mio.
Franken weniger Geld in den Kas-
sen der Restaurateure. «Das bedeu-
tet auch, dass rund 1400 Arbeits-
plätze nicht mehr finanziert und
damit gefährdet
sind», verdeut-
licht der Hotelier
aus Kandersteg.

Überträgt man
das Berner Ergeb-
nis auf die gesam-
te Schweiz, so
könnte das
Rauchverbot zu
einem Umsatz-
rückgang von
1,2 Mia. Franken
führen – bei Ge-
samtausgaben für
EssenundTrinken
ausser Haus von
rund17Mia.Fran-
ken im Jahr (ohne
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Rauchverbot
drückt auf
den Umsatz

Schnellverpflegung und Betriebs-
gastronomie (Quelle: amPuls Mar-
ket Research). Geht man wiederum
von einer Mitarbeiterproduktivität
von 107000 Franken pro Jahr aus,
wären in der Schweizer Restaurati-
on rund 11 000 Arbeitsplätze be-
droht.

Umsatzeinbruch
bis zu 50 Prozent

Besonders
stark betroffen
sind getränkelas-
tige Ausgehlokale.
Bars, Dancings
und Diskotheken
machen gemäss
Bundesamt für
Statistik immer-
hinrund8Prozent
aller Schweizer
Gastbetriebe aus.
In jenen Kanto-
nen, die das Bun-
desgesetz zum
Schutz vor Passiv-
rauchen anwenden, können diese,
wenn sie weniger als 80 m2 gross
sind, eine Sonderbewilligung er-
wirken.

InallenanderenRegionenhaben
Bars und Dancings dagegen einen
schweren Stand: zum Beispiel im
KantonWallis, in dem ebenfalls seit
letztem Sommer Raucher nur noch
in Fumoirs ihrer Lust frönen kön-
nen. Bei Gastrovalais meint Ver-
bandssekretär Yves Cotter, dass die
Gastronomie zu kämpfen habe,

aber das liege
auch an der
schlechten Kon-
junktur. «An Ta-
gen, an denen ich
meine Gäste nicht
rauchen lasse,
bricht der Umsatz
um 50 Prozent
ein», meint eine
Bar-Betreiberin in
Zermatt, die ihren
Gästen immer
wieder das Rau-
chen erlaubt und
deshalb nicht ge-
nannt werden
will. Schliesslich
will sie keine

schlafendenHundewecken.Sieha-
be sich erkundigt, beim Kanton,
und man habe ihr durch die Blume
zu verstehen gegeben, dass man ja
nicht überall sein könne. Die Ge-
meinde Zermatt hat sich geweigert,
dieKontrolledesneuenGesetzeszu

übernehmen,und
die Regierung in
Chur ist weit weg.
Doch die Wirtin
rechnet damit,
dass das nicht
ewig so geht: «Ir-
gendwann wer-
den sie kommen.»
Dann müsse sie
einen Betrieb
schliessen, den es
bereits fast ein
halbes Jahrhun-
dert gibt.

Ein Fumoir ist
keine Rettung

Es sollen um
die zwanzig Loka-

le in Zermatt sein, die nach dem Es-
sen immer wieder Aschenbecher
auf den Tisch stellen, um noch Kaf-
fee und Schnaps verkaufen zu kön-
nen. Wie sich das Rauchverbot auf
den Getränkekonsum in einem
Speiserestaurant auswirkt, erzählt
Michel Perler vom «La Détente» in
Freiburg, wo das kantonale Gesetz
seitAnfangJahrgilt.AmMorgenwä-
rederKaffee-Umsatzum20Prozent
eingebrochen und das Apéro-
Geschäft am Abend um 5 bis
10 Prozent. Daran ändere auch das
Fumoir nicht viel, das Perler für
6000 Franken installierte.

Dass es aber auch anders geht,
zeigt das Restaurant Weissenbühl.
ManhabewederUmsatzrückgänge
noch spüre man das Rauchverbot,
so Roger Neeracher, der zusammen
mit seiner Frau Eveline die Berner
Quartierbeiz führt. Die Stamm-
tischgäste rauchen schon länger
nicht mehr. Jene, die doch einen
Glimmelstängel anstecken wollen,
können ins 24-plätzige Stübli, das
als Fumoir fungiert –, wenn nicht
Bankettgesellschaften den kleinen
Saal besetzen. Neeracher: «Wenn
ein Betrieb nicht läuft, dann sicher
nicht wegen des Rauchverbots.» In manchen Lokalen lassen Wirte ihre Gäste zeitweise weiterqualmen – und hoffen, nicht entdeckt zu werden.

«Wenn ein Betrieb
nicht läuft, dann
nicht wegen des

Rauchverbots. Wir
spüren nichts.»

Roger Neeracher
Restaurant Weissenbühl in Bern

«Das bedeutet,
dass im Kanton
Bern rund 1400
Arbeitsplätze

gefährdet sind.»
Casimir Platzer

Präsident GastroBern

Rauchverbot. Umsatz. Ob und wie viele Gäste das Rauchverbot davon abhält, im Restaurant einzukehren, ist
noch offen. Erste Erfahrungen im Kanton Bern zeigen, dass der Umsatz um 7 Prozent rückläufig ist.

In einigen Kantonen, die
nur noch rauchfreie Gast-

stätten mit speziellen
Raucherräumen dulden,
sind Strafen für Übertre-

tungen verhängt worden.
Das Spektrum reicht von

50 bis 1000 Franken.

Bei Missachtung des Bundesgeset-
zes zum Schutz vor Passivrauchen
sind Bussen bis 1000 Franken fällig.
Verhängt wurden sie noch nicht,
weil das Gesetz erst am 1. Mai 2010
in Kraft tritt. Anders sieht es imVoll-
zugjener13Kantoneaus–darunter
etwa Uri, Wallis, Solothurn und
Graubünden – , die jetzt schon nur
rauchfreie Gaststätten dulden. Ihre
Strafendürfenabernichthöhersein
als die 1000 Bundes-Franken.

ImKantonUriwurdenbishersie-
benPersonenmitje400Frankenge-
büsst. Fünf zogen die entsprechen-
den Strafbefehle ans Landgericht
Uri weiter; die Hauptverhandlung
in diesen Fällen hat noch nicht
stattgefunden. Zwei Strafbefehle
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Wenn die Wirtin illegal raucht, wird’s teuer
sindrechtskräftig.DerUrnerStaats-
anwaltBrunoUlmiäussertesichge-
genüber der hotel revue zum Sach-
verhalt: «Die gesundheitspolizeili-
chen Vorschriften – Artikel 18 des
kantonalen Gesundheitsgesetzes,
Schutz vor Passivrauchen – wurden
nicht richtig umgesetzt. Die meis-
ten Verzeigten führten ihr Restau-
rant als Raucherlokal weiter und
schufen ein Nichtraucherzimmer,
teilweise auf einem anderen Stock-
werk.» DiesesVorgehen entspreche
nicht dem Willen des Gesetzgebers
undvorallemnichtdemjenigendes
Volkes, das zweimal in dieser Sache
«abstimmte und die Vorlage deut-
lich annahm».Vereinzelt beanstan-
dete die Staatsanwaltschaft, dass

die Abtrennung zwischen Nicht-
raucher- und Raucherbereich nicht
korrekt erfolgte oder eine entspre-
chende Kennzeichnung des Rau-
cherbereichs fehl-
te. Kurios: «In zwei
Fällen rauchte die
Wirtin selber im
Nichtraucherbe-
reich», so Ulmi.

Laut Beat Pflu-
ger, Leiter Rechts-
dienst des Solo-
thurner Gesund-
heitsamtes, sind
«bis dato 27 Strafverfügungen er-
folgt, 36 Verfahren sind noch hän-
gig. Die Höhe der Bussen variiert
von190 Franken – am meisten – bis

910Franken.DiehäufigsteÜbertre-
tung ist Rauchen in Räumen ohne
Fumoir-Bewilligung.»

Übertretungen des Nichtrau-
cher-Schutzes
werden in Grau-
bünden laut Ver-
ordnung «mit ei-
ner Ordnungs-
bussevon50Fran-
ken geahndet».
Dazu Rudolf Leut-
hold, Leiter des
Gesundheits-
amts: «Wir gehen

davon aus, dass die meisten bisher
verhängten Bussen Ordnungsbus-
sen in der Höhe von 50 Franken ge-
gen Raucher in Nichtraucherräum-

lichkeiteninGastwirtschaftsbetrie-
ben waren.»

Im Wallis wurde noch niemand
gebüsst, wie Georges Dupuis,
Médecin cantonal et chef du Ser-
vice de la santé publique, begrün-
det: ««Nach der Einführung des Ge-
sundheitsgesetzes und der Verord-
nung über den Schutz der Bevölke-
rung vor Passivrauchen am 1. Juli
2009 wollte man den Betrieben ei-
nige Monate Zeit lassen, um sich an
die neue Gesetzgebung anpassen
zu können.» Aber: «Der Staatsrat
behält sich das Recht vor, in der
nächstenZeitbeiBetrieben,welche
auch nach einer Verwarnung wei-
terhin gegen das Gesetz verstossen,
Sanktionen zu ergreifen.»

«In zwei Fällen
rauchte die

Wirtin selber im
Nichtraucher-

bereich.»
Bruno Ulmi

Staatsanwalt in Uri
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